


Ein Wissenschaftliches Komitee garantiert die Angemessenheit der Ausbildung an die 
Bedürfnisse der Berufspraxis sowie deren Wissenschaftlichkeit. Die Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Komitees werden durch die Steuergruppe und das Pädagogische Komitee 
bestimmt. 

2.2 Die Organisation und · Leitung des Programmes zur Erlangung des - Diplomes wird einem 
Pädagogischen Komitee (Zusammensetzung siehe- Anhang) durch · die Steuergruppe 
übertragen, welches unter der Verantwortung des pädagogischen Verantwortlichen gestellt ist. 
Die Mandate werden für die Dauer des Studienganges erteilt. Ein Wissenschaftliches Komitee 
garantiert die Übereinstimmung der Studieninhalte mit den Bedürfnissen der Praxis und der 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis. 

2.3 Das Pädagogische Komitee sichert die Umsetzung des Weiterbildungsprogramms sowie die 
Überprüfung der erreichten_ Kompetenzen der Studierenden. 
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3.1 Aufgenommen werden können Kandidaten, welche: 

a) Einen Abschluss Bachelor in Nursing Science oder äquivalente Ausbildung haben;

b) Eine Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren in der Pflege nachweisen können;

c) Während des Studiums über eine Anstellung von mind. 60% (inkL Studienzeit) verfügen. _

3.2 Personen, welch_e nicht über einen Fachhochschulabschluss verfügen, können ein 
Bewerbungsdossier gemäss den Vorgaben 1

1Aufnahme sur Dossier" einreichen. In diesem 
wird nachgewiesen, dass die bisher erworbenen Kompetenzen ausreichen, um die 
Weiterbildung erfolgreich absolvieren zu können. ·Das pädagogische Komitee formuliert - die 
Empfehlungen; der Entscheid wird durch die Steuergruppe gefällt. Pro Studiengang können 
maximal. 40% der Kandidaten "sur Dossier11 aufgenommen werden. Die Bearbeitung der 
Dossiers zur "Aufnahme surDossier" ist kostenpflichtig. 

3.3 Die Bestandteile des Anmeldedossiers und die Anmeldefristen werden vom Pädagogischen 
Komitee festgelegt. 

3.4 Der Aufnahmeentscheid wird vom Pädagogischen Komitee aufgrund der eingereichten 
Dossiers gefällt und strittige Fälle werden der Steuergruppe unterbreitet. 
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4.1 Die Kosten für die Ausbildung sind für den gesamten CAS und DAS· festgelegt. Sie sind auf 
der Webseite der HEdS-FR angegeben. 

4.2 Nach der Bearbeitung der eingereichten Anmeldedossiers kann die Anmeldegebühr der 
HEdS-FR nicht mehr zurückerstattet werden, auch nicht, wenn der Kandidat/die Kandidatin 
die Anmeldung für die Weiterbildung zurückzieht. 

4.3 Rückerstattung der Kursgebühren: 

■ Jeder Rücktritt muss schriftlich per Post an folgende Adresse mitgeteilt werden: 
Hochschule für Gesundheit Freiburg - Sekretariat Weiterbildung - Route des Arsenaux 
16a - 1700 Freiburg. Das Datum des Eingangs des Schreibens gilt als offizielles Datum des 
Rücktritts.

■ Im Fall einer Abmeldung von der Weiterbildung, im Zeitraum zwischen der Aufnahmebe. 
stätigung und 2 Wochen vor dem Kursbeginn werden der HEdS-FR 50% der Kursgebühren 
geschuldet.

■ Bei einem Rücktritt weniger als 2 Wochen vor Kursbeginn oder bei einem Abbruch der 
Weiterbildung wird der gesamte Kursbetrag geschuldet.
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• Im Fall eines Abbruchs nach .Beginn der Weiterbildung wird der HEdS-FR die Gesamtheit
der Kurskosten geschuldet.

• Ausnahmefälle vorbehalten.

5.1 

5.2 

Der GAS-Studiengang in Diabetesfachpflege dauert mindestens 1 Jahr und höchstens 2 
Jahre. 

Der DAS-Studiengang in Diabetesfachberatung mit integriertem CAS in Diabetesfachpflege 
dauert mindesten·s  2 Jahre und höchstens 4 Jahre. 

Die Direktion der HEdS-FR kann auf Empfehlung des Pädagogischen Komitees einer/einem 
Studierende/n die, in einem schriftlichen· Antrag begründete, Verlängerung der Studienzeit 
bewilligen .. 

6.1 Das Studienprogramm eines CAS umfasst drei thematische Module und eine Zertifikatsarbeit. 
Das Studienprogramm eines DAS umfasst den erfolgreichen Abschluss des CAS_ sowie drei 
thematische ALJfbaumodule und eine Diplomarbeit. 

6.2 Der Lehrplan beschreibt die Kursinhalte der thematischen Module und des Zertifikat- und 
Diplommoduls sowie die Anzahl der . ECTS-Punkte pro Modul. Er- wurde durch die 
Steuergruppe validiert. 

6.3 Die Ausbildung erfolgt berufsbegleitend. Während dem Studium beträgt die Praxistätigkeit 
mind. 60% (mit einer Tätigkeit von mindestens 40%, wenn die Kurstage nicht als Arbeitszeit 
gelten). 

a) während des Studiums CAS HES-SO in Diabetesfachpflege findet die Praxistätigkeit
entweder in der. Diabetesberatung statt oder in einem Bereich der Pflege, in dem auch
Diabetespatienten gepflegt werden. Der/die Studierende muss während des gesamten
Studiums Diabetespatienten pflegen.

b) Während des Studiums DAS HES-SO in Diabetesfachberatung findet die Praxistätigkeit
in der Diabetesberatung statt. Studierende, welche keine Anstellung in der
Diabetesberatung haben, müssen während der Dauer des Studiums ein Praktikum in der
Diabetesberatung haben; der Vertrag zum Praktikum wird dem Anmeldedossier
beigelegt.

6.4 Die Hochschule HEdS-FR behält sich das Recht vor, Kursdaten wenn nötig zu ändern
'. 

Sie 
informiert die Kursteilnehmer schnellstmöglich. 

7.1 · Die genauen Modalitäten der Evaluationen werden bei Beginn der Weiterbildung bekannt 
g,egeben. Die Art der Evaluationen ist in den Modulblättern und den Aufträgen für diese 
Arbeiten beschrieben 

7.2 Jedes Modul wird .in Form einer oder mehrerer mündlicher und/oder -schriftlicher und/oder 
praktischen Überprüfungen evaluiert. 

7.3 Im Falle einer begründeten Abwesenheit bei einer Prüfung werden die Prüfungsmodalitäten 
vom pädagogischen Komitee bestimmt. 
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